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Urtheile über Gesang und Gesangleyre.

In W. machte der Pfarrer in der Schulstube Takt-
Übungen mit den Singschülern blos auf die Sylbe la. AlS
dieLehrstunde beendiget war/ traf der Pfarrer vor dem Hause

einen Baner an, der zugehört hatte/ und nun Auskunft
über die Sache begehrte. Er erhielt sie/ und sich stellend,

als habe er alles vollkommen gut eingesehen, erwiederte er:
»Jo, jo, i cha'S wol aluge; es mag gut se; eS ist halt
wegcm Zungeschlag."

Ein Anderer hörte der Aufführung von Liedern zu, in
denen Stellen mit xisàîmo und Nuhezeichen vor-
kamen. » Es wär söö erber schö gse, urtheilte er hernach,
aber eppene mol hands denn gad thu, as öbS nüd 'SGu-
räschi heiid, ond emol Hani gär globt, siwcllid no uschiche."

Im Steckli-Gsang*), meinte Einer/ sey es gar leicht,
richtig zu singen; der mit dem Steckli mache es ja den Sän-
gern vor, wie sie singen müssen. Fahre er mit dem Taktir-
stab in die Höhe, so gelte es hoch, schlage er abwärts, so

müßen sie wieder tiefer, fahre er hin und her, so dürfen
sie im gleichen Ton fortsingen. Das wollte er bald auch zu

Wege bringen!

Anekdoten.
Unter der Abt St. Gallischen Regierung wurde in den

letztern Jahren ihrer Existenz ein Uebelthäter hingerichtet.
Auf einem Karren wurde er zur Richtstätte geführt. Neben

ihm saß der (katholische) Geistliche, der ihn auströsten mußte.
Ein Herisauer lief auch hinten her, und fragte einigemal,
immer rechts und links schauend, mit anscheinender Einfalt:

*) So nannte er diese Sängergesellschaft, wegen des Taktir-
stakes, mit dem der Vorsteher regelmäßig den Takt schlägt.
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